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Betrifft:  Verzugszinsenregelung neu  
 

Liebe Frau Korecky, 

voraussichtlich wird im Laufe des März 2013 das sogenannte Zahlungsverzugsgesetz – 
ZVG in Kraft treten. Aus diesem Anlass gebe ich Ihnen folgenden Hinweis:  

Eine Neuerung des Gesetzes wird die Erhöhung des Verzugszinsensatzes von bisher 
8 Prozentpunkten auf 9,2 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz sein. Beim aktuell 
geltenden Basiszinssatz von 0,38 % lautet der neue 

Verzugszinsensatz: 9,58 % p.a.. 

Diese und andere Regeln nach dem ZVG werden für alle ab seinem Inkrafttreten im 
März 2013 abgeschlossenen Geschäfte gelten, wenn zumindest der Geldschuldner 
Unternehmer im Sinne des Unternehmensgesetzbuches ist.  

Das Gesetz erlaubt, dass man höhere oder niedrigere Verzugszinsen vereinbart, doch 
muss das ausdrücklich geschehen. Der Inhalt der Vereinbarung darf dann für den 
Gläubiger aus dem Geschäft nicht grob nachteilig sein, sonst wäre die Absprache 
nichtig. Das gilt auch für Zahlungsfristen, Zahlungstermine etc. Eine Zahlungsfrist von 
60 Tagen ist laut Gesetz „keinesfalls grob nachteilig“.  

Wenn Sie zu diesem Thema noch Fragen haben oder Hilfe bei der Umsetzung (zB in den 
AGB) brauchen, lassen Sie mich das kurz wissen.  

 
Herzliche Grüße 
Dr. Alexander Wanke 
 


